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Amt für Schule, 07.04.2021, 23551 

400.11, Man 

 

 

 

Mitteilung an die Mitglieder 

der Bezirksvertretung Stieghorst für die Sitzung am 15.04.2021 – öffentlich 

 

Thema: Belüftungsanlagen/Luftfilter o. ä. in der Stieghorstschule 

 

Beschluss der Bezirksvertretung Stieghorst vom 04.03.2021, Drucksachen-Nr.: 0784/2020-2025: 

„Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob eine Installierung von Belüftungsanlagen/Luftfilter o.ä. 

in der Stieghorstschule, zumindest im Bereich der Klassenräume, die die Fensterfront entlang der 

Detmolder Str. haben, möglich ist.“ 

 

Information der Verwaltung:  

 

Gemäß Beschluss des Schul- und Sportausschlusses vom 23.02.2021 zum Thema „Mobile 

Luftfilteranlagen“ wird die Nutzung von in Schulen bereits vorhandenen Luftfiltergeräten befürwortet, 

sofern diese den Empfehlungen des Umweltbundesamtes entsprechen. Daraufhin hat der Schulträger 

eine Abfrage bei den Schulen getätigt, um Informationen über technische Funktionalitäten und 

Angaben zum geplanten laufenden Betrieb der bereits in den Schulen vorhandenen Geräte zu erhalten. 

Eine Auswertung dieser Informationen wurde durch den ISB vorgenommen. Es wurden folgende 

Ergebnisse festgestellt: 

 

1. Ausstattung der Schule mit einer RLT-Anlage (Lüftungsanlage mit Zuluft, Abluft, Luftverteilungs-

system, Technikzentrale, Luftkonditionierung, Wärmezentrale, etc.) 

Die nachträgliche Ausstattung eines historischen Schulgebäudes mit einer Lüftungsanlage ist technisch 

und wirtschaftlich kaum darstellbar. Für diese Einbauten gibt es im Bestand keinerlei bauliche 

Reserven und Ressourcen. Es fehlen sämtliche Wege für die Kanäle sowie u. a. eine hinreichend große 

Technikzentrale, Durchbrüche durch Brandabschnitte und Konstruktionshöhen für den Kanalbau. Für 

einen derartigen Umbau müsste die Schule für rund 10 Monate vollständig geschlossen werden und 

grundsätzlich umgebaut werden. Die Kosten für eine derartige Maßnahme sind auch grob kaum zu 

schätzen, liegen aber sicher im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Der Einbau von RLT-Anlagen 

(nur in Teilbereichen) ist völlig unwirtschaftlich und technisch nicht zu rechtfertigen. 

 

2. Einbau von neuen Aluminiumfenstern mit Schalldämm-Fensterlüftern mit Wärmetauschern an 

Süd-, West- und Ost -Seite nur im vorderen Bereich der Straße 

Auszutauschen wären rund 36 Fenster mit einer Gesamtfläche von ca. 80m². Zusammen mit den 

erforderlichen Elektro-, Maurer- und Malerarbeiten entsteht für die Arbeiten ein Mittelbedarf von 

rund. 260.000,- €.  

Technisch gesehen ist diese Lösung stark mangelbehaftet, da Fensterlüfter dieser Bauart (z. B. System 

Schüco-Ventotherm-Twist) lediglich einen Luftwechsel von rd. 40m³/Std. je Fenster leisten können. Bei 

3-4 Fenstern je Klassenraum liefern diese Fensterlüfter also einen Frischluftanteil von rund 140m³. 

Klassenräume haben derzeit einen pandemiebedingten 5- bis 6-fachen Luftwechselbedarf lt. 

Richtlinien des Umweltbundesamtes bei einem Luftvolumen von je ca. 200m² je Klassenraum. Der 

tatsächliche Bedarf liegt also bei rund 1000 m³/Std. Fensterlüfter können also grundsätzlich nur einen 

Anteil von 14% am Gesamtlüftungsbedarf eines Klassenraumes abdecken, die restlichen 86% müssen 

nach wie vor konventionell über Stoßlüftung oder Fensteröffnung sichergestellt werden. 

 

3. Aufstellen von mobilen Luftfiltern 

Hierzu verweist der ISB auf die technischen Vorgaben und Zulassungsbedingungen des 

Umweltbundesamtes (UBA) vom Oktober 2020 (siehe Anlage). Sämtliche Anlagen der Bauart 
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„Luftfilter“ sind nicht in der Lage, die erforderliche Frischluft für Klassenräume bereitzustellen. Alle 

Anlagen arbeiten nach dem Umluftprinzip; der Luftwechsel in den Klassenräumen muss also 

grundsätzlich nach wie vor über Fensterlüftung (Lärmexposition) herbeigeführt werden. Diese Geräte 

sind aus diesem Grund für den erforderlichen Luftwechsel in Klassenräumen gänzlich ungeeignet. 

Zudem regelt das UBA in den Zulassungskriterien das grundsätzliche Verbot von Geräten mit den 

folgenden Wirkprinzipien: UV-Licht, Aktivkohlefilter, Ozon und Ionisation. Ausschließlich Filter mit rein 

mechanischer Wirkweise (HEPA13-14) sind als reine Ergänzung einer Fensterlüftung zulässig. 

 

Im Weiteren wurde im Schul- und Sportausschuss vom 16.03.2021 die Beauftragung der Verwaltung 

ausdrücklich abgelehnt, eine Abfrage bei allen städtischen Schulen durchzuführen, für welche Räume 

(Klassenräume, Lehrerzimmer, Mensen etc.) aus subjektiver Sicht der jeweiligen Schule eine 

Anschaffung mobiler Luftfilteranlagen sinnvoll ist.  

 

Vor diesem Hintergrund der Beschlusslage im Schul- und Sportausschuss kann eine Umsetzung des 

Beschlusses der BV Stieghorst nicht erfolgen. 

 

 

i. A. 

 

 
 

Schönemann 

Amtsleitung 

 

 

Anlage: 

Stellungnahme „Mobile Luftreiniger in Schulen: Nur im Ausnahmefall sinnvoll: Empfehlungen des 

Umweltbundesamtes zum Einsatz von mobilen Luftreinigern als lüftungsunterstützende Maßnahme 

bei SARS-CoV-2 in Schulen“ vom 22. Oktober 2020 
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